
§ 823 BGB Schadensersatzpflicht 

 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das 

Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum 

Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

 

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 

bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses 

auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 

 

 

§ 278 BGB Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte 

 

Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren er 

sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu vertreten wie 

eigenes Verschulden. Die Vorschrift des § 276 Abs. 3 findet keine Anwendung. 

 

 

§ 222 StGB Fahrlässige Tötung 

 

Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

 

§ 229 StGB Fahrlässige Körperverletzung 

 

Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung einer anderen Person verursacht, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

 

§ 323c StGB Unterlassene Hilfeleistung 

 

Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies 

erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene 



Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

 

§ 13 StGB Begehen durch Unterlassen 

 

(1) Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes 

gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, daß 

der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen 

Tatbestandes durch ein Tun entspricht.  

 

(2) Die Strafe kann nach § 49 Abs. 1 gemildert werden. 

 

 

§ 34 StGB Rechtfertigender Notstand 

 

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, 

Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder 

einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der 

widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen 

drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies 

gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. 


